
Betriebsratswissen 

   VerstÄndlich erklÄrt 

 

Überblick über die Aufgaben des Betriebsrates 

                                       Kontakt:     info@brbildung.de             Tel.:  0171 888 2423 

 

   brbildung.de 
   

 
 

 
 



Betriebsratswissen 

   VerstÄndlich erklÄrt 

 

Überblick über die Aufgaben des Betriebsrates 

                                       Kontakt:     info@brbildung.de             Tel.:  0171 888 2423 

 

   brbildung.de 
   



Betriebsratswissen 

   VerstÄndlich erklÄrt 

 

Überblick über die Aufgaben des Betriebsrates 

                                       Kontakt:     info@brbildung.de             Tel.:  0171 888 2423 

 

   brbildung.de 
   



Betriebsratswissen 

   VerstÄndlich erklÄrt 

 

Überblick über die Aufgaben des Betriebsrates 

                                       Kontakt:     info@brbildung.de             Tel.:  0171 888 2423 

 

   brbildung.de 
   



Betriebsratswissen 

   VerstÄndlich erklÄrt 

 

Überblick über die Aufgaben des Betriebsrates 

                                       Kontakt:     info@brbildung.de             Tel.:  0171 888 2423 

 

   brbildung.de 
   

 

 

GESETZE 

 

§ 2 Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber 

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und im 
Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum 
Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen. 
 
(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse der im Betrieb 
vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unterrichtung des Arbeitgebers oder seines 
Vertreters Zugang zum Betrieb zu gewähren, soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des 
Betriebsablaufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Betriebsgeheimnissen 
entgegenstehen. 
 
(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, insbesondere die 
Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 
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§ 80 Allgemeine Aufgaben 

(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben:  
1. 

darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, 
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden; 

2. 
Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen; 

2a. 
die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, insbesondere bei der 
Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu 
fördern; 

2b. 
die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern; 

3. 
Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Arbeitgeber 
auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die betreffenden Arbeitnehmer über den Stand und das 
Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten; 

4. 
die Eingliederung schwerbehinderter Menschen einschließlich der Förderung des Abschlusses von 
Inklusionsvereinbarungen nach § 83 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und sonstiger besonders 
schutzbedürftiger Personen zu fördern; 

5. 
die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und durchzuführen und mit 
dieser zur Förderung der Belange der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng 
zusammenzuarbeiten; er kann von der Jugend- und Auszubildendenvertretung Vorschläge und 
Stellungnahmen anfordern; 

6. 
die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern; 

7. 
die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Verständnis zwischen ihnen und den 
deutschen Arbeitnehmern zu fördern, sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen; 

8. 
die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern; 

9. 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes zu fördern. 

(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und umfassend 
vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf die Beschäftigung von 
Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und umfasst insbesondere den 
zeitlichen Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben dieser Personen. Dem Betriebsrat 
sind auf Verlangen jederzeit die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen; in diesem Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein nach § 28 gebildeter Ausschuss 
berechtigt, in die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter Einblick zu nehmen. Zu den erforderlichen 
Unterlagen gehören auch die Verträge, die der Beschäftigung der in Satz 1 genannten Personen zugrunde 
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liegen. Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, hat der 
Arbeitgeber ihm sachkundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung zu stellen; er hat hierbei 
die Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht 
entgegenstehen. 
(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlich ist. 
(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und der Sachverständigen gilt § 79 
entsprechend. 

§ 87 Mitbestimmungsrechte 

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden 
Angelegenheiten mitzubestimmen:  
1. 

Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb; 
2. 

Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage; 

3. 
vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit; 

4. 
Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte; 

5. 
Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die Festsetzung der 
zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den 
beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird; 

6. 
Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten 
oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen; 

7. 
Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den 
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der 
Unfallverhütungsvorschriften; 

8. 
Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den 
Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt ist; 

9. 
Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern mit Rücksicht auf das 
Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet werden, sowie die allgemeine Festlegung der 
Nutzungsbedingungen; 

10. 
Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von 
Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden 
sowie deren Änderung; 
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11. 
Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, 
einschließlich der Geldfaktoren; 

12. 
Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen; 

13. 
Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit im Sinne dieser Vorschrift 
liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine 
ihr übertragene Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt. 

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
 

 

§ 89 Arbeits- und betrieblicher Umweltschutz 

(1) Der Betriebsrat hat sich dafür einzusetzen, dass die Vorschriften über den Arbeitsschutz und die 
Unfallverhütung im Betrieb sowie über den betrieblichen Umweltschutz durchgeführt werden. Er hat bei 
der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, 
die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und die sonstigen in Betracht kommenden Stellen durch 
Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstützen. 
 
(2) Der Arbeitgeber und die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen sind verpflichtet, den Betriebsrat oder die 
von ihm bestimmten Mitglieder des Betriebsrats bei allen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz oder 
der Unfallverhütung stehenden Besichtigungen und Fragen und bei Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen. 
Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat auch bei allen im Zusammenhang mit dem betrieblichen 
Umweltschutz stehenden Besichtigungen und Fragen hinzuzuziehen und ihm unverzüglich die den 
Arbeitsschutz, die Unfallverhütung und den betrieblichen Umweltschutz betreffenden Auflagen und 
Anordnungen der zuständigen Stellen mitzuteilen. 
 
(3) Als betrieblicher Umweltschutz im Sinne dieses Gesetzes sind alle personellen und organisatorischen 
Maßnahmen sowie alle die betrieblichen Bauten, Räume, technische Anlagen, Arbeitsverfahren, 
Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze betreffenden Maßnahmen zu verstehen, die dem Umweltschutz dienen. 
 
(4) An Besprechungen des Arbeitgebers mit den Sicherheitsbeauftragten im Rahmen des § 22 Abs. 2 des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch nehmen vom Betriebsrat beauftragte Betriebsratsmitglieder teil. 
 
(5) Der Betriebsrat erhält vom Arbeitgeber die Niederschriften über Untersuchungen, Besichtigungen und 
Besprechungen, zu denen er nach den Absätzen 2 und 4 hinzuzuziehen ist. 
 
(6) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Durchschrift der nach § 193 Abs. 5 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch vom Betriebsrat zu unterschreibenden Unfallanzeige auszuhändigen. 

 

 

 


